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werben fönnen? Unb wai hat am ©nbe biefeö
Serwerfen für gofgen? SBirb nieftt babureft julegt
bie porfcblagenbe Seftörbe — bie nun einmal, um
bie Sorpö nieftt oftne Sftef ju laffen, bureftauö »er*
fcftlagen muß — gejwungen, ju Sorfchlägen iftre
,3uffucftt ju neftmen, bie ffe unter »eränberten
Umftänben niemalö getftan ftaben würbe." @ö wirb ftier
aufein Seifpiel gebeutet, wo bureft Serwerfuttg ber Sor*
fcftlage meftrere trefffiefte unb feftägbare Offfjiere com*
promittirt unb babureft außer Slctieität gefegt wnrben.

„Sie ©aefte ftat überbieß noeft bie Snconöenienj,
baß im gafl eitieö bringettbeu Sebürfniffeö für
©teflung eineö anbern ©taböofffjierö bemfelben
nieftt augenblidfidj abgeftolfen werben fann." @ö
Wirb ein Seifpiel aui ber fegten Sewaffnung an*
gefüftrt, wo hei einem Sataiflon beibe ©taböofftjiere
fehlten, ber hetreffenbe ©anton biefelben aber nidjt
erfegen wollte, weil ber ©roße Statft biefelben er*
wäftle.

Sie folgenben §§. finb ebenfaflö feftr gwedmäßig.
Sie lauten:

§. 142, 3. ©ag. „Ser Seförberung ju ben Sfibe*
majorö* unb £>auptmannöftelleit fofl eine Srüfung
ber ©oneurrentett »orangeften, nm ffeft ber Sollftän*
bigfeit iftrer Kenntniffe in ben »erfeftiebenen Sienft*
fäcftem, fo wie nidjt weniger iftrer Sefäftigung ju
ben Stebaftionö* unb ©omptabilitätöarbeiten ju per*
ffeftem.

Sie ©taböofftjiere werben auö freier SBaftl
auö ben Offijieren beö unmittelbar untern ©rabeö
auf ben Sorfdjtag ber SJtilitärcommifffon gewählt.

§. 152. Sei außerorbentlicften gälten, j. S. bei
perfönlicfter Sluöjeicftnung im ?f'be, ift eö bem
Kleinen Stäche auf einen motioirten SIntrag ber
SJtilitärcommifffon geftattet, »on ben Sorfcftriften
über bie Seförbemngen Sluönaftme ju madjen."
Siefe 3 angefüftrten §§. wünfdjen wir itt bie neue
Serner SJiilitäroerfaffung aufgenommen jn feften.

(Schluß- folgt.)

SQfJtfitdrmac^t be§ ÄonigreidfS Sarbiniett.
(©cfjluß.)

Ser mit bem topograpftifeften • Sfteif cftargt'rte
Offfjier ftat einen ber ©enerafabjubanten jum Ober*
birector nnb einen Pon bem ©eneralquartiermeifter
bejeieftneten ©taböofffjier jum ©eftülfen. Siefelbe
©inriefttung ffnbet ftinffeftttieft beö militärifcften Sfteilö
ftatt.

Bur Reit beö griebenö fteften bte Offfjiere ber
brei Separtementö in ber £auptftabt unter ber Seitung
eineö ber ©eiierafabjtttanten, melcftem jur Unterftü*
gung ein ©taböofffjier beigegeben ift. Sie ©efeftäfte
in bem Separtement beö ©etierafqttartiermetfterö
unb t'n bejnjem'gen ber Sopograpftie ffnb im großen
Hauptquartiere unter ber Oberbhrection beö ©ene*
ralquartiermeifterö, welcftem einer ber ©eneralabju*

tanten untergeben ift, wäftrenb ein ©taböofffjier bie
gimetionen beö ©enerafabjutanten für bie Snfan*
terie unb ©aoallerie »erfteftt.

Ser ©efcftäftöfreiö beö Sureau beö ©eneral*
quartiermeifterö ift feftr auögebeftnt. 3m grieben
entwirft er bie Sefeftle, 3nftructionen unb biejenigen
Serfügungen, welcfte er für baö SBoftl beö Sienfteö
für nüglicft ftält; er füftrt eine geheime unb befott*
bere Sorreöpotibenj; er entwirft alle Srojecte, SJte*
moiren jc, weldje bem König unmittelbar ober bem
SJiinifter Porgelegt werben foflen. 3n Krt'egöjeiten
combinirt er mit bem ©eneral en Sftef afle Slnorb*
nungen, weldje ben Sienft bei ©eneralftabö betreffen.

gür jebeö ber brei Sureaur ift naeft bem Sor*
fcftlage beö Sirectorö ein befonberer gonb bewilligt,
welcfter bie Serwenbung beffelben leitet unb überwacht.

Stile Offijiere beö ©eneralftabö muffen jeber in
feiner Sour m ben brei Sureaur Sienfie leiften,
bamit ffe nach einer gewiffen Reit iftre gunetionen
gut erfüllen fönnen.

Ser ©eneralquartiermeifter, Sftef beö allgemei*
nett ©eneralftabö, überwadjt ftetö ben Sftef beö ©e*
neralftabö beö bte pt'emonteftfdje Slrmee en Sftef
commanbt'renben ©eneralö. ©r arbeitet mit bem
Kriegömim'fter unb trägt bem König feine Slnficftten
über ben Sienft beö Sorpö unb ber Slrmee »or. @r
feftlägt bie Offfjiere unb Slngefteflteit jum Slöattce*
ment »or; t'n Krt'egöjeiten nimmt er an allen ©on*
feitö, Sommiffionen unb Serfammlungen Slntfteil,
worin ©egenftänte abgeftanbelt werben, welcfte auf
baö ftrategt'fctje ©pflem beö ©taatö.Sejug ftaben
fönnen. ©r ift SJtitglieb ber ^rüfungöcommifffon für
bie getebrten SBaffen in ber SJtilit'ärfdjuIe; er ftat
bie Slufffdjt über bie ©onbuite ber Offijiere beö Sorpö,
fammelt unb cfaffifijirt iftre Slrbeiten unb legt ffe bem
Kriegöminifter »or. ©r »erfammeft »on Bfit ju Rtit
bie Offijiere, um ffeft mit iftnen über iftren ©tanb gn
unterhatten.

3n Krt'egöjeiten hat ber Sommanbant ber ©ut*
ben eine Sompagnie ©uiben tfteilö ju guß, tfteilö
ju Sferb, welche auö ben Sarabinieren, ©appeuren,
unb ben anbern Sorpö gejogen ffnb. Siefe Som*
pagnie hejieftt ben ©olb ber Saöaflerie. Sie »erfteftt
ben Sienft ber ©auoegarben unb eöcortt'rt bie Stu*
xiexe. Ser Sommanbant unb bie Offijiere berfelben
fönnen »on bem Sorpö beö ©eneralftabö fepn; je*
benfaflö erhalten ffe bie Sefeftle »on ben Offijieren
biefeö Sorpö.

3« Kriegöjeiten gehören ber ©etteralintenbant,»
ber Sommanbant ber ©uiben, ber Sommanbant ber
fönigl. Sarabiniere, ber Sommanbant ber Slrtiflerie,
beö '©enie unb beö Srainö, bie Slibeö*be*Samp beö
©eneralö en Sbef unb ber anbern ©enerale, ber
©eneralgewaltige, ber SBagenmeifter, bte Kriegöau*
bitore, bie Kriegöcommiffäre, ber gelb*Kriegöjaftl*
meifter, bte Sirectoren ber Srief* unb Sferbepoft,
bie ©efunbheitöofffjiere en Sbef, bem ©eneralftab
an unb flehen unter beffen Seitung.

8üt bie Steöaftion 8t. 2Balt&ar&, Hauptmann. 23erlag ber 2. SR. SOBaltharbfcbtn ÜBucft&anMung in Sern.
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werden können? Und was hat am Ende dieses
Verwerfen für Folgen? Wird nicht dadurch zuletzt
die vorschlagende Behörde — die nun einmal, um
die Corps nicht ohne Chef zu lassen, durchaus vor-
schlagen muß — gezwungen, zu Vorschlagen ihre
Zuflucht zu nehmen, die sie unter veränderten
Umständen niemals gethan haben wurde." Es wird hier
aufein Beispiel gedeutet, wo durch Verwerfung der
Vorschläge mehrere treffliche und schätzbare Offiziere com-
promittirt und dadurch außer Activität gesetzt wurden.

„Die Sache hat überdieß noch die Jnconvenienz,
daß im Fall eines dringenden Bedürfnisses für
Stellung eines andern Stabsoffiziers demselben
nicht augenblicklich abgeholfen werden kann.« Es
wird ein Beispiel aus der letzten Bewaffnung
angeführt, wo bei einem Bataillon beide Stabsoffiziere
fehlten, der betreffende Canton dieselben aber nicht
ersetzen wollte, weil der Große Rath dieselben
erwähle.

Die folgenden §§. sind ebenfalls sehr zweckmäßig.
Sie lauten:

§. 142, 3. Satz. „Der Beförderung zu den Aide-
majors- und Hauptmannsstellen foll eine Prüfung
der Concurrenten vorangehen, um sich der Vollständigkeit

ihrer Kenntnisse in den verschiedenen
Dienstfächern, so wie nicht weniger ihrer Befähigung zu
den Redaktions- und Comptabilitätsarbeiten zu
versichern.

Die Stabsoffiziere werden aus freier Wahl
aus den Offizieren des unmittelbar untern Grades
auf den Vorschlag der Militärcommission gewählt.

§. 152. Bei außerordentlichen Fällen, z. B. bei
persönlicher Auszeichnung im Felde, ist es dem
Kleinen Rathe auf einen motivirten Antrag der
Militärcommission gestattet, von den Vorschriften
über die Beförderungen Ausnahme zu machen."
Diese 3 angeführten S§. wünschen wir in die neue
Berner Militärverfassung aufgenommen zu sehen.

(Schluß folgt.)

Militärmacht des Königreichs Sardinien.
(Schluß.)

Der mit dem topographischen Theil chargirte
Offizier hat einen der Generaladjudanten zum Ober-
director nnd einen von dem Generalquartiermeister
bezeichneten Stabsoffizier zum Gehülfen. Dieselbe
Einrichtung findet hinsichtlich des militärischen Theils
statt.

Zur Zeit des Friedens stehen die Offiziere der
drei Departements in der Hauptstadt unter der Leitung
eines der Geiieraladjutanten, welchem zur Unterstützung

ein Stabsoffizier beigegeben ist. Die Geschäfte
in dem Departement des Generalquartiermeisters
und in demjenigen der Topographie sind im großen
Hauptquartiere unter der Oberdirection des Gene-
ralquartiermeisters, welchem einer der Generaladju-

tanten untergeben ist, während ein Stabsoffizier die
Funktionen des Generaladjutanten für die Infanterie

und Cavallerie versieht.
Der Geschäftskreis des Bnreau des

Generalquartiermeisters ist sehr ausgedehnt. Im Frieden
entwirft er die Befehle, Instructionen und diejenigen
Verfügungen, welche er für das Wohl des Dienstes
für nützlich hält; er führt eine geheime und besondere

Korrespondenz; er entwirft alle Project?,
Memoiren ic., welche dem König unmittelbar oher dem
Minister vorgelegt werden sollen. In Kriegszeiten
combinirt er mit dem General en Chef" alle Anord^
nungen, welche den Dienst des Generalstabs betreffen.

Für jedes der drei Bureaux ist nach dem
Vorschlage des Directors ein besonderer Fond bewilligt,
welcher die Verwendung desselben leitet und überwacht.

Alle Offiziere des Generalstabs müssen jeder in
feiner Tour m den drei Bureaux Dienste leisten,
damit sie nach einer gewissen Zeit ihre Functionen
gut erfüllen können.

Der Generalquartiermeister, Chef des allgemeinen
Generalstabs, überwacht stets den Chef des

Generalstabs des die piemontesische Armee en Chef
commandirenden Generals. Er arbeitet mit dem
Kriegsminister und trägt dem König feine Ansichten
über den Dienst des Corps und der Armee vor. Er
schlägt die Offiziere und Angestellten zum Avancement

vor; in Kriegszeiten nimmt er an allen
Conseils, Commissionen und Versammlungen Antheil,
worin Gegenständ^ abgehandelt werden, welche auf
das strategische System des Staats. Bezug haben
können. Er ist Mitglied der Prüfungscommission für
die gelehrten Waffen in der Militärschule; er hat
die Aufsicht über die Conduite der Offiziere des Corps,
sammelt und classisizirt ihre Arbeiten und legt sie dem
Kriegsminister vor. Er versammelt von Zeit zn Zeit
die Offiziere, um fich mit ihnen über ihren Stand zn
unterhalten.

In Kriegszeiten hat der Commandant der Guiden

eine Compagnie Guiden theils zu Fuß, theils
zu Pferd, welche aus den Carabinieren, Sappeuren,
und den andern Corps gezogen sind. Diese
Compagnie bezieht den Sold der Cavallerie. Sie versieht
den Dienst der Sauvegarden und escortirt die
Kuriere. Der Commandant und die Offiziere derselben
können von dem Corps des Generalstabö seyn;
jedenfalls erhalten sie die Befehle von den Offizieren
dieses Corps.

In Kriegszeiten gehören der Generalintendant»
der Commandant der Guiden, der Commandant der
königl. Carabiniere, dcr Commandant der Artillerie,
des "Genie und des Trains, die Aides-de-Camp des
Generals en Chef und der andern Generale, der
Generalgewaltige, der Wagenmeister, die Kriegsau-
ditore, die Kriegscommissäre, der Feld-Kriegszahl-
meister, die Direktoren der Brief- und Pferdepost
die Gesundheitsoffiziere en Chef, dem Generalstab
an und stehen unter dessen Leitung.

Für die Redaktion F. R. Walthord, Hauptmann. Verlag dcr L. R. Walthardschen Buchhandlung in Bern.


	Militärmacht des Königreichs Sardinien

